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 Datum: 01.12.2021 

 

Anfrage gemäß § 16 der Geschäftsordnung 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 11.11.2021 die 
Überarbeitung bestehender Miet- und Pachtverträge (0219/20) kommunaler 
Sportstätten beschlossen.  
 
Die FWG Fraktion stellt folgende Fragen gemäß §16 der Geschäftsordnung und bitte 
um zeitnahe Beantwortung. 
 
 

1. Zu welchem konkreten Datum tritt der Beschluss in Kraft und gelten die dann 
überarbeitetet Miet- und Pachtverträge? 
 

2. Wie und mit welchem zeitlichen Vorlauf werden die betroffenen Vereine über die 
Neugestaltung und die damit verbundenen Veränderungen ihrer bestehenden 
Vertragsverhältnisse informiert? 

 
3. Wie soll das Verfahren der Abrechnung mit den jeweiligen Vereinen konkret 

umgesetzt werden (z.B. jährliche Rechnungsstellung)? 
 

4. Welcher Verwaltungsaufwand in Arbeitsstunden wird für die Bearbeitung aller 
Abrechnungsmodalitäten mit den Vereinen im Kalenderjahr erwartet und wie 
hoch werden die dadurch entstehenden (Personal)Kosten geschätzt?  

 
5. Bis zu welcher Höhe in Euro pro Jahr sollen die Vereine die Kosten von 

„Schönheitsreparaturen“ übernehmen bzw. bis zu welcher Höhe wird überhaupt 
von „Schönheitsreparaturen“ gesprochen? 
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6. Besteht grundsätzlich die Möglichkeit, dass die Sportvereine die erforderlichen 
Versicherungen (z.B. Gebäude-, Inventar-, Brandversicherung) bei Bedarf und 
ggf. Kostenersparnis individuell und in eigener Verantwortung abschließen 
können? 

 
7. Wie und mit welchem zeitlichen Vorlauf sind Bauunterhaltungsmaßnahmen 

durch den Verein bei der Verwaltung anzumelden oder finden durch die 
Verwaltung jährliche bzw. halbjährliche Begehungen der Objekte statt, um den 
Bedarf an Bauunterhalt zu erfassen und notwendige Maßnahmen einzusteuern? 
 

8. Wie und mit welchem zeitlichen Vorlauf sind besondere Auf- und Umbauten  
durch den Verein bei der Verwaltung anzumelden und wie soll das 
anschließende Abstimmungsverfahren ablaufen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

FWG - Fraktion 

Stadtverordnetenversammlung Bad Hersfeld 

Jürgen Richter Fraktionsvorsitzender 

 


